
Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 01.01.2014 in 
Kraft.

Paderborn, den 16.01.2014

Der Erzbischof von Paderborn

L. S. 

Erzbischof

Az.: 5/A 35-10.01/1

Nr. 37. Familienheimhilfswerk der Erzdiözese Pader-
born (FHH)

Aufgrund zusätzlicher Vorgaben durch staatliche Auf-
sichtsstellen und wegen der geringen Nachfrage wird die 
Neuvergabe von Darlehen des Familienheimhilfswerks 
zur Erlangung familiengerechten Wohnraums zum 

31.12.2013 eingestellt. Laufende Darlehensverträge wer-
den nach Maßgabe der bisherigen Richtlinien abgewi-
ckelt.

Richtlinien für das Familienheimhilfswerk  
der Erzdiözese Paderborn (FHH)

Aufhebung
Die Richtlinien für das Familienheimhilfswerk der Erzdi-

özese Paderborn, zuletzt veröffentlicht im Kirchlichen 
Amtsblatt 2008, Stück 12 unter Nr. 162., werden zum 
31.12.2013 außer Kraft gesetzt.

Paderborn, den 06.12.2013
Der Erzbischof von Paderborn

L. S. 

Erzbischof
Az.: 6/A13-63.00.1/1

Personalnachrichten

Nr. 38. Liturgische Beauftragungen

Im Auftrag des Herrn Erzbischofs Hans-Josef Becker 
erteilte Herr Weihbischof Manfred Grothe am 26. Januar 
2014 in der Kirche des Priesterseminars zu Paderborn 
folgenden Kandidaten die Beauftragung zum Lektorat:

Hasse, Thorsten, St. Cyriakus, Geseke

Hellekes, Lukas, St. Agatha, Altenhundem
Kaesberg, Patrick, St. Heinrich und Kunigunde, Schloß 

Neuhaus
Dr. Klösges, Johannes, St. Peter, Mönchengladbach-

West
Schulze, Johannes, St. Johannes Baptist, Bad Arolsen
Stiehler, Michael, St. Augustinus, Dahlbruch (Keppel)

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 39. Bilanzierungsrichtlinie des Erzbistums Pa-
derborn

1. Abschnitt: Allgemeine Regelungen zum 
Jahresabschluss

§ 1 Inhalt und Anwendungsbereich
§ 2 Jahresabschluss
§ 3 Anlagen zum Jahresabschluss
§ 4 Anhang zum Jahresabschluss

2. Abschnitt: Bilanzansatz- und Bewertungsregeln

§ 5 Anlehnung an Vorschriften des Handelsrechts
§ 6 Periodisierungsprinzip
§ 7 Allgemeine Wertansätze für Aktiva
§  8 Bewertungsvereinfachungsverfahren
§  9  Besondere Ansatzvorschriften für das Anlagever-

mögen
§ 10  Besondere Ansatzvorschriften für das Umlaufver-

mögen
§ 11 Allgemeine Wertansätze für Passiva
§ 12  Besondere Ansatzvorschriften für das Eigenkapi-

tal

§ 13  Besondere Ansatzvorschriften für öffentliche 
Rücklagen für Kindertageseinrichtungen

§ 14 Besondere Ansatzvorschriften für Sonderposten
§ 15 Besondere Ansatzvorschriften für Rückstellungen
§ 16  Besondere Ansatzvorschriften für Verbindlichkei-

ten
§ 17  Besondere Ansatzvorschriften für passive Rech-

nungsabgrenzungsposten

3. Abschnitt: Ergebnisrechnung

4. Abschnitt: Dokumentationsvorschriften und 
Schlussvorschriften

§ 18 Aufbewahrungsfristen
§ 19 Inkrafttreten
§ 20 Revisionsklausel

Anlagen:

Anlage 1.1.  Vermögensrechnung für das Erzbistum 
 Paderborn, Körperschaft öffentlichen 
Rechts
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Anlage 1.2.  Vermögensrechnung für die Kirchenge-
meinden und Gemeindeverbände des Erz-
bistums Paderborn

Anlage 1.3.  Ergebnisrechnung des Erzbistums Pader-
born

Anlage 1.4.  Ergebnisrechnung der Gemeindeverbände 
und Kirchengemeinden

1. Abschnitt: Allgemeine Regelungen zum 
Jahresabschluss

§ 1 Inhalt und Anwendungsbereich

1. Diese Bilanzierungsrichtlinie regelt die Struktur des 
Jahresabschlusses. Die Abschnitte 4 und 5 der Haus-
haltsordnung für das Erzbistum Paderborn werden kon-
kretisiert. In der Bilanzierungsrichtlinie werden Regelun-
gen zum Ansatz und zur Bewertung von Vermögensge-
genständen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsab-
grenzungsposten festgelegt.

2. Die Bilanzierungsrichtlinie gilt für das Erzbistum Pa-
derborn, die angeschlossenen Einrichtungen und Instituti-
onen und für alle privatrechtlich verfassten kirchlichen 
Körperschaften, bei denen dem Erzbistum Paderborn 
Prüfungs- und Aufsichtsrechte eingeräumt wurden, sowie 
für die Kirchengemeinden und Gemeindeverbände. Der 
Generalvikar kann nur aus besonderem Grund durch Ver-
fügung die o. a. Einrichtungen von der Anwendung aus-
nehmen. Es ist die Konformität mit dem HGB zu prüfen 
und die Ausnahme inkl. der Begründung erkennbar nach-
zuweisen.

3. Die handelsrechtlichen Vorgaben für kirchliche Kör-
perschaften, die nach kaufmännischem Recht bilanzie-
ren, bleiben unberührt.

§ 2 Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss besteht aus folgenden Teilen:

1.1. Für den Bereich des Erzbischöflichen Generalvi-
kariates und angeschlossener Einrichtungen und Instituti-
onen sowie Kirchengemeinden und Gemeindeverbände:

– Vermögensrechnung/Bilanz
– Ergebnisrechnung
– Anhang
– und soweit erforderlich eine Finanzrechnung

1.2. Für den Bereich der privatrechtlich verfassten 
kirchlichen Rechtsträger, die den Vorschriften des Han-
delsrechts unterliegen:

– Bilanz
– Gewinn- und Verlustrechnung
– Anhang und Lagebericht gemäß den handelsrechtli-

chen Vorgaben

1.3. Die Begriffe Vermögensrechnung und Bilanz ei-
nerseits sowie Ergebnisrechnung und Gewinn- und Ver-
lustrechnung andererseits werden im Folgenden syno-
nym verwendet.

2. Die das Haushaltsjahr betreffenden Buchungen sind 
im Jahresabschluss vollständig abzubilden. Grundlage für 
alle Buchungen sind verbindlich festgelegte Kontenpläne, 
einerseits zur Nutzung innerhalb des Generalvikariates, 
andererseits zur Nutzung in den Gemeindeverbänden 
und Kirchengemeinden.

3. Die Vermögensrechnung ist zum Ende eines jeden 
Haushaltsjahres aufzustellen. Es sind die Vorjahreswerte 
und die Vorvorjahreswerte ebenfalls anzuzeigen.

4. Der jeweilige Aufbau der Vermögensrechnung wird 
nach Rechtsträgern unterschieden und durch die Anlagen

1. Erzbistum Paderborn
2. Gemeindeverbände und Kirchengemeinden 

näher ausgeführt.

5. Unterhalb der Vermögensrechnung werden zudem 
Eventualverbindlichkeiten und Bürgschaften, die gemäß 
gesetzlicher Vorgabe nicht Bestandteil der Vermögens-
rechnung sind, ausgewiesen.

6. Treuhandmittel werden als bilanzverlängernde Posi-
tionen aufgenommen und durch eine entsprechende Ver-
bindlichkeit gegenüber dem Kreditor ausgewiesen. Ein 
Nachweis über den Verwendungszweck und die Höhe 
wird in den Anlagen erbracht.

7. Positionen ohne Ansatz müssen nicht dargestellt 
werden.

8. Die Ergebnisrechnung ist nach dem aufgestellten 
Haushaltsplan zu gliedern. Es sind mindestens die Plan-
ansätze, die Ist-Werte, die Abweichung in Euro je Position 
der Ergebnisrechnung sowie die Vorjahres-Ist-Werte dar-
zustellen.

9. Zusätzlich ist durch die Einrichtungen, die ganz- 
oder teilweise fremdfinanziert werden, eine Finanzrech-
nung, soweit hierfür zwingende Vorgaben des Drittmittel-
gebers bestehen, gemäß den einschlägigen Vorschriften 
zu erstellen, u.  a. für die Schulen in Trägerschaft des Erz-
bistums Paderborn nach dem Ersatzschulfinanzierungs-
gesetz.

Die Gliederung der Finanzrechnung kann um Positio-
nen erweitert werden, wenn dies die Aussagekraft des 
Jahresabschlusses erhöht. Zeilen, die keine Beträge im 
Darstellungszeitraum beinhalten, sind nicht darzustellen.

In den Anlagen sind die Muster für die Ergebnisrech-
nung des Erzbistums Paderborn einerseits und der Ge-
meindeverbände und Kirchengemeinden andererseits 
enthalten.

10. Die Gliederungen von Vermögens- und Ergebnis-
rechnung, folglich der Entsprechnungen der Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB, erfolgen ge-
trennt jeweils für das Erzbistum Paderborn sowie für die 
katholischen Kirchengemeinden und Gemeindeverbände 
in den Anlagen zur Bilanzierungsrichtlinie.

§ 3 Anlagen zum Jahresabschluss

1. Dem Jahresabschluss sind ein Anlagenspiegel, ein 
Verbindlichkeitenspiegel, ein Rückstellungsspiegel und 
mit Ausnahme der Kirchengemeinden eine Stellenüber-
sicht im Anhang beizufügen.

2. Im Anlagenspiegel sind die historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten (AHK), die Zugänge, Ab-
gänge und Umbuchungen des Haushaltsjahres sowie die 
Zuschreibungen, kumulierten Abschreibungen und Ab-
schreibungen des Haushaltsjahres darzustellen. Eben-
falls gesondert auszuweisen sind die Buchwerte zu Be-
ginn und zum Ende des Haushaltsjahres.

3. Im Verbindlichkeitenspiegel sind die Verbindlichkei-
ten des Rechtsträgers nachzuweisen. Anzugeben sind 
die Verbindlichkeiten nach Fälligkeit mit Ausweisung des 
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Gläubigers oder der Gläubigergruppe, der Fälligkeit und 
des Betrags.

4. In der Rückstellungsübersicht sind die Rückstellun-
gen der Körperschaft nachzuweisen. Anzugeben sind der 
Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushalts-
jahres sowie die Zuführungen, Auflösungen und Inan-
spruchnahme im Haushaltsjahr. Die Gliederung richtet 
sich nach dieser Richtlinie.

5. Die Pflicht zur Erstellung der Anlagen zum Jahres-
abschluss kann durch den Generalvikar für einzelne 
Rechnungsjahre ausgesetzt oder eingeschränkt werden. 
Die handelsrechtlichen Vorgaben für kirchliche Körper-
schaften, die nach kaufmännischem Recht bilanzieren, 
bleiben unberührt.

§ 4 Anhang zum Jahresabschluss

1. Der Anhang dient der Erläuterung der Positionen 
von Vermögensrechnung und Ergebnisrechnung.

2. Der Anhang enthält:
– allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
– Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den
– Angaben zu Posten der Vermögensrechnung
– Angaben zu Posten der Ergebnisrechnung inkl. Er-

läuterungen zu wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen
– Angaben über Haftungs- und Dauerschuldverhältnis-

se und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflich-
tungen ergeben können

– sonstige Angaben (u. a. Risiken und Chancen) ggf. 
im Lagebericht

– Angaben zur Finanzrechnung

3. Bei den Angaben zu den einzelnen Posten der Ver-
mögens- und der Ergebnisrechnung sind die wesentli-
chen Einzelpositionen der Posten darzustellen. Hierbei 
sind:

– die Vermögenswerte zu benennen, die übergangs-
weise noch nicht oder nicht vollständig bewertet in der 
Vermögensrechnung abgebildet sind

– die Darlehensverbindlichkeiten einzeln nach Verträ-
gen mit Ursprungsbetrag, aktuellem Restzahlungsbetrag, 
Zins- und Tilgungsbeträge des Haushaltsjahres und Rest-
laufzeit darzustellen

– die wesentlichen Positionen der Verbindlichkeiten 
gegen kirchliche Körperschaften, z. B. treuhänderisch ver-
waltete Mittel, darzustellen

4. Die Pflicht zur Erstellung des Anhangs zum Jahres-
abschluss kann durch den Generalvikar nur aus wichti-
gem Grund für einzelne Rechnungsjahre ausgesetzt oder 
eingeschränkt werden. Es ist die Konformität zum HGB zu 
prüfen, die Begründung ist anzugeben. Die handelsrecht-
lichen Vorgaben für kirchliche Körperschaften, die nach 
kaufmännischem Recht bilanzieren, bleiben unberührt.

2. Abschnitt: Bilanzansatz- und Bewertungsregeln

§ 5 Anlehnung an Vorschriften des Handelsrechts

Die Bewertung und Bilanzierung hat nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu er-
folgen, soweit der Generalvikar hierzu keine abweichen-
den Regelungen getroffen hat. Die handelsrechtlichen 
Vorgaben für kirchliche Körperschaften, die nach kauf-
männischem Recht bilanzieren, bleiben unberührt.

§ 6 Periodisierungsprinzip

1. Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und 
Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der ent-
sprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berück-
sichtigen.

2. Werterhellende Tatsachen, die nach dem Ab-
schlussstichtag bekannt werden, sind im Jahresabschluss 
zu berücksichtigen.

3. Haushaltsjahr ist grundsätzlich das Kalenderjahr.

4. Ausnahmen sind in besonders begründeten Fällen 
zulässig und bedürfen der Genehmigung des Generalvi-
kars.

§ 7 Allgemeine Wertansätze für Aktiva

1. Ein Vermögensgegenstand ist zu bilanzieren, wenn 
wirtschaftliches Eigentum gegeben ist. Wirtschaftliches 
Eigentum liegt vor, wenn ein Rechtsträger die tatsächli-
che Herrschaft über einen Vermögensgegenstand in der 
Weise ausübt, dass er den (zivilrechtlichen) Eigentümer 
im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der 
Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirtschaftlich 
ausschließen kann.

2. Weitgehende Verfügungsrechte allein begründen 
noch kein wirtschaftliches Eigentum. Bei zeitlich befriste-
ten Nutzungsrechten und Zustimmungsvorbehalten des 
Eigentümers zu Baumaßnahmen ist eine Übertragung 
des wirtschaftlichen Eigentums nicht gegeben. Für die 
Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums bei Leasing-
verhältnissen gelten die steuerrechtlichen Regelungen in 
der jeweils gültigen Fassung.

3. Vermögensgegenstände wie Sparbücher und Wert-
papiere, die für einen anderen kirchlichen Rechtsträger 
verwaltet werden, sind in der Bilanz desjenigen Rechts-
trägers auszuweisen, auf dessen Namen und Rechnung 
die Verwaltung erfolgt.

4. Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht 
entgeltlich erworben wurden (z. B. selbst entwickelte Soft-
ware), darf ein Aktivposten nicht angesetzt werden.

5. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
sind auf der Grundlage ihrer Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zu bewerten. Bei unentgeltlichem Erwerb ist 
der Marktwert zum Erwerbszeitpunkt als Anschaffungs- 
und Herstellungskosten anzusetzen.

6. Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die 
geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu er-
werben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu ver-
setzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln 
zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten 
gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen 
Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungs-
preises sind abzusetzen.

7. Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die 
durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnah-
me von Diensten für die Herstellung eines Vermögensge-
genstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen 
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Ver-
besserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, 
die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Ferti-
gung. Gemeinkosten, Werteverzehr des Anlagevermö-
gens sowie Bauzeitzinsen dürfen nicht eingerechnet wer-
den
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8. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermö-
gens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die An-
schaffungskosten/Herstellungskosten um planmäßige Ab-
schreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschrei-
bung erfolgt ausschließlich in gleichen Jahresraten über 
die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussicht-
lich wirtschaftlich genutzt werden kann (lineare Abschrei-
bung). Grundsätzlich maßgeblich ist die durch das Erzbi-
schöfliche Generalvikariat in Kraft gesetzte Abschrei-
bungstabelle in ihrer jeweils gültigen Fassung. Ist die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Vermögensge-
genstandes dort nicht bestimmt, ist die nach Maßgabe 
des Steuerrechts mindestens anzusetzende Nutzungs-
dauer zugrunde zu legen.

9. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des An-
lagevermögens ist im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung (Zugangsjahr) sowie im Jahr des Ausscheidens (Ab-
gangsjahr) nur eine zeitanteilige Abschreibung zulässig. 
Sie beginnt im Zugangsjahr mit dem Monat der Anschaf-
fung oder Herstellung (Betriebsbereitschaft) und endet im 
Abgangsjahr zum Ende des Vormonats des Ausschei-
dens.

10. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung sind 
bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens au-
ßerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um diese 
mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Ab-
schlussstichtag beizulegen ist. Dies gilt auch für Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung 
nicht zeitlich begrenzt ist.

11. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, 
dass die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung ei-
nes Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens 
nicht mehr bestehen, so muss der Betrag der außerplan-
mäßigen Abschreibungen im Umfang der Wertaufholung 
unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibun-
gen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuge-
schrieben werden. Mit Ausnahme der kirchlichen Körper-
schaften, die nach kaufmännischem Recht bilanzieren, 
gilt Wahlrecht.

12. Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermö-
gens einschließlich der Forderungen sind unter Berück-
sichtigung des Prinzips der vorsichtigen Bewertung Wert-
berichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Stich-
tagswert vorzunehmen (strenges Niederstwert prinzip). 
Wertberichtigungen müssen grundsätzlich nicht gebildet 
werden auf Forderungen gegen die öffentliche Hand, 
kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie 
auf Vorräte zum Eigenverbrauch.

13. Forderungen entstehen in der Regel zum Zeitpunkt 
der Leistungserbringung. Sie sind, soweit nicht im Einzel-
nen Wertberichtigungen vorzunehmen sind, grundsätzlich 
mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Flüssige Mittel sind 
mit ihrem Geldwert zu bewerten.

14. Der Generalvikar kann die Zeiträume und Umfänge 
für eine körperliche Bestandsaufnahme bestimmen.

§ 8 Bewertungsvereinfachungsverfahren

1. Festwertverfahren
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens 

und Vorräte können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden 
und ihr Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, mit 
einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleiben-
den Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand 

in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammenset-
zung nur geringen Veränderungen unterliegt.

Auf den Festwert wird nicht abgeschrieben. Zugänge 
werden lediglich im Rahmen der Ergebnisrechnung als 
Aufwand gebucht.

Ergeben sich aufgrund der körperlichen Bestandsauf-
nahme Mehrmengen/Mindermengen von mehr als 10 %, 
muss der Festwert angepasst werden. Bei geringeren Ab-
weichungen besteht ein Wahlrecht.

2. Gruppenbewertung
Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsver-

mögens sowie andere gleichartige oder annähernd 
gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und 
Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammenge-
fasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert ange-
setzt werden.

Eine annähernde Gleichwertigkeit ist als gegeben an-
zunehmen, wenn keine wertmäßige Abweichung der ein-
zelnen, in einer Gruppe/Gattung zusammengefassten 
Gegenstände von mehr als 20 % (Richtwert), bezogen auf 
einen bestimmten Zeitpunkt, festzustellen ist.

Der Gruppenwert ist über die Nutzungsdauer der ent-
haltenen Vermögensgegenstände abzuschreiben.

3. Geringwertige Wirtschaftsgüter
Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten 410,– Euro ohne Umsatz-
steuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt wer-
den können und einer Abnutzung unterliegen, sind direkt 
als Betriebsausgabe und damit als Aufwand zu buchen 
und nicht in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen.

§ 9 Besondere Ansatzvorschriften 
für das Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen 

z. B. Lizenzen und Individualsoftware (mit Ausnahme der 
Betriebssoftware, d. h. Software, die zur Betriebsfähigkeit 
des Computers zwingend erforderlich ist; diese zählt zur 
Hardware).

Rückzahlbare Investitionszuschüsse an Dritte können 
durch den Zuschussgeber als immaterielle Vermögensge-
genstände ausgewiesen werden, sofern nachstehende 
Kriterien erfüllt sind:

• Zweck der Zuwendung muss die Förderung einer im 
Bescheid bzw. in der Zusage an den Zuwendungsemp-
fänger hinreichend konkret bestimmten Investitionsmaß-
nahme sein.

• Bei zweckfremder Verwendung oder nicht erfolgter 
Realisierung besteht ein Herausgabeanspruch des Zu-
schussgebers über die geleistete Zuwendung.

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, so ist der gegebe-
ne Zuschuss an Dritte nicht aktivierungsfähig und als lau-
fender Aufwand auszuweisen.

Die Zuwendung ist mit dem Auszahlungsbetrag zu be-
werten. Für die Abschreibung auf geleistete Investitions-
zuwendungen ist grundsätzlich die voraussichtliche Nut-
zungsdauer der bezuschussten Investition anzusetzen. 
Ist die Ermittlung der Nutzungsdauer nicht mit wirtschaft-
lich vertretbarem Aufwand möglich, so kann die geleistete 
Investitionszuwendung pauschal über 30 Jahre abge-
schrieben werden.

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Grundstücke werden regelmäßig zu Anschaffungskos-

ten bewertet und nicht planmäßig abgeschrieben. Sind 
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Anschaffungskosten nicht bekannt, ist eine Bewertung 
unter Heranziehung des Bodenrichtwertes oder der Anga-
ben des Gutachterausschusses vorzunehmen. Soweit 
vorhandene Wertgutachten sich auch auf Grundstücke 
beziehen, sind die dort ermittelten Bodenwerte heranzu-
ziehen.

Falls kein Bodenrichtwert vorhanden sein sollte, ist der 
Wert nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung ge-
mäß den einschlägigen Vorgaben nach Baugesetzbuch 
zu ermitteln.

Erstmalige Erschließungsbeiträge sind als Anschaf-
fungskosten des bilanzierten Vermögenswertes auszu-
weisen. Anliegerbeiträge für die Instandsetzung oder Um-
gestaltung bereits bestehender Erschließungen sind auf-
wandswirksam zu buchen.

Für nicht selbstständig veräußerbare oder langfristig ei-
ner Veräußerung entzogene Flächen, wie z. B. Kirchplät-
ze, Friedhöfe und andere Gemeinbedarfsflächen, muss 
ein Abschlag von mindestens 50 % des Bodenrichtwertes 
vorgenommen werden. Konkretisierungen können durch 
ergänzende Richtlinien gegeben werden. Zur Zeit der Er-
stellung dieser Version der Bilanzierungsrichtlinie ist die 
Verfügung zur Bewertung vom 16.01.2012 einschlägig.

Grundstücke, die per Erbbaurechtsvertrag an Dritte 
vergeben sind, sind durch den Erbbaurechtsgeber auf ei-
nen Erinnerungswert abzuschreiben, sofern der verein-
barte Erbbauzins eine marktübliche Bodenwertverzinsung 
unterschreitet. Seitens des Erbbaurechtsnehmers sind 
Erbbaurechte als grundstücksgleiche Rechte in gleicher 
Weise anzusetzen und zu bewerten wie Grundstücke 
durch den Eigentümer.

Zur Wertermittlung bebauter Grundstücke, welche mit 
nicht betriebsnotwendigem Vermögen bebaut sind, ist 
grundsätzlich das Ertragswertverfahren zu verwenden. 
Wenn bereits eine Sachwertverfahrensbewertung vorliegt 
und der Ertragswert des Grundstücks zum Bewertungs-
zeitpunkt niedriger ist als der Restbuchwert, ist eine Ab-
schreibung nach § 7 Nr. 10 durchzuführen.

Grundlage des Ertragswertverfahrens sind der Liegen-
schaftszinssatz (= durchschnittlicher marktüblicher Zins-
satz, mit dem sich der Verkehrswert der Liegenschaft ver-
zinst) sowie die durch die Bewirtschaftung des Grund-
stücks anfallenden Erlöse und Kosten.

3. Gebäude
Auf Grundstücken befindliche Gebäude, Einrichtungen 

oder Anlagen sind als eigenständige Vermögensgegen-
stände auszuweisen und grundsätzlich über die gewöhnli-
che Nutzungsdauer abzuschreiben.

Die einschlägigen Grundlagen für die Wertermittlung 
bei kirchlichen Gebäuden im Erzbistum Paderborn sind 
zu beachten.

Für sakrale Bauten ist eine Wertermittlung regelmäßig 
nicht erforderlich. Ist kein Wertansatz gebildet, sind die re-
gelmäßig nach längerem Zeitraum wiederkehrenden Auf-
wendungen für umfassende Instandsetzungen als Her-
stellungskosten aktivierungsfähig und über eine Nut-
zungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben, soweit ein Bi-
lanzansatz gebildet wird. Als umfassende Instandsetzun-
gen sind hierbei Maßnahmen zu verstehen, die den Bau-
körper insgesamt in einen weitgehend neuwertigen Zu-
stand versetzen. Die Abweichung von den diesbezügli-
chen Vorschriften des HGB wird in diesem Fall bewusst 
eingegangen.

Fest mit Bauwerken verbundene Kunst- und Kulturgü-
ter werden als Bestandteil des Bauwerkes mit diesem bi-
lanziert. Werden Sakralbauten neu angeschafft oder her-
gestellt, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten 

zu aktivieren und über eine Nutzungsdauer von 100 Jah-
ren abzuschreiben.

Für Dienstwohnungen ist die Wertermittlung in der Re-
gel nach dem Ertragswertverfahren auf der Basis der orts-
üblichen Vergleichsmiete durchzuführen.

Für sonstige betriebliche Gebäude wie Pfarrheime, Kin-
dertageseinrichtungen etc. kann die Bewertung nach dem 
Sachwert- oder dem Ertragswertverfahren erfolgen. Im 
Zweifel ist der niedrigere ermittelte Wert anzusetzen. 
Falls die Anschaffung oder Herstellung der Gebäude mit 
öffentlichen, kirchlichen oder privaten Mitteln gefördert 
wurde, ist ein entsprechender Sonderposten auf der Pas-
sivseite der Bilanz zu bilden. Ist der Anteil der Förderung 
nicht mehr ermittelbar, ist er anhand der zum Anschaf-
fungs- oder Herstellungszeitpunkt allgemein geltenden 
Förderbedingungen zu schätzen. Sind auch diese Bedin-
gungen nicht bekannt, sind für die Schätzung die aktuell 
geltenden Förderbedingungen zugrunde zu legen.

Bei nicht betriebsnotwendigem Vermögen ist ein niedri-
gerer beizulegender Wert nach § 7 Nr. 10 durch das Er-
tragswertverfahren zu ermitteln. Die Überprüfung der Wert-
ansätze ist in der Regel alle fünf Jahre durchzuführen.

In gemischt genutzten Gebäuden ist für die Methode 
der Wertermittlung der Anteil der dienstlichen bzw. der 
nichtbetrieblichen Nutzung maßgeblich. Grundsätzlich 
sind die für die unterschiedlichen Nutzungsarten vorge-
schriebenen Bewertungsverfahren auch für Teilflächen 
anzuwenden. Beträgt der Flächenanteil der dienstlichen 
Nutzung mindestens 50 % der Gesamtnutzfläche, kann 
für das Gesamtobjekt die Bewertung wie für entsprechen-
de betriebliche Gebäude erfolgen.

4. Kultur- und Naturgüter, Wald
Kultur- und Naturgüter besitzen keine gewöhnliche Nut-

zungsdauer. Ihre Anschaffungs- und Herstellungskosten 
werden daher nicht abgeschrieben.

Unabhängig von den tatsächlichen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten sind Naturgüter nur mit einem Erinne-
rungswert anzusetzen.

Für forstwirtschaftlich genutzten Wald ist grundsätzlich 
nur der Bodenwert der Liegenschaft anzusetzen.

5. Anlagen und Maschinen
Technische Anlagen in Gebäuden (z. B. Orgeln, Glo-

ckenwerk u.  Ä.) sind grundsätzlich gesondert zu bewerten 
und über ihre Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Kosten 
von hierfür notwendigen bautechnischen Veränderungen, 
wie z. B. Verstärkung von Fundament oder Boden, sind 
als Anschaffungsnebenkosten der Anlage zu aktivieren.

6. Liturgische Ausstattung, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z. B. 
Einrichtungen in Kindertageseinrichtungen, Büroeinrich-
tungen und arbeitsplatzbezogene EDV- bzw. Tele kommu-
ni ka ti ons  aus stattung. Ferner werden Fahrzeuge als Be-
triebs- und Geschäftsausstattung geführt.

Werden verschiedene Komponenten eines EDV-Ar-
beitsplatzes oder einer einheitlichen Möblierung, z. B. die 
Bestuhlung von Gemeinderäumen, gemeinsam ange-
schafft, sind sie von ihrem Nutzungsbeginn an als Sach-
gesamtheit gemeinsam auszuweisen. Die Abschreibung 
ist wie bei Gruppenbewertungsverfahren gemäß § 8 Nr. 2 
vorzunehmen.

Zur liturgischen Ausstattung zählen insbesondere Ver-
mögensgegenstände zum geistlichen Gebrauch sowie 
Kunstgegenstände mit zeitlich begrenztem Wert. Sind die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder die Nut-
zungsdauer nicht hinreichend genau bestimmbar, ist un-
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ter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips nur ein Erinne-
rungswert anzusetzen.

7. Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau
Geleistete Anzahlungen als geldliche Vorleistung auf 

noch zu erhaltende Sachanlagen sind mit den tatsächlich 
gezahlten Beträgen anzusetzen.

Für Anlagen im Bau sind die Ausgaben anzusetzen, die 
für Investitionen bis zum Bilanzstichtag getätigt wurden, 
ohne dass die Anlagen bereits fertiggestellt worden sind. 
Für die Bilanzierung ist das Datum der Leistungserbrin-
gung maßgeblich. Wertmindernde Umstände sind zu be-
rücksichtigen.

Eine Aufteilung der Ausgaben für Anlagen im Bau nach 
den einzelnen Posten des Sachanlagevermögens ist bis 
zur Fertigstellung nicht erforderlich. Mit der Fertigstellung 
beginnen die Nutzungsdauer und die Abschreibung. Anla-
gen im Bau werden nicht planmäßig abgeschrieben.

8. Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Finanzinvestitionen mit langfristi-
ger Zwecksetzung.

Zu den Finanzanlagen kirchlicher Rechtsträger gehö-
ren:

– Anteile an verbundenen Unternehmen
Von einem verbundenen Unternehmen kann grund-

sätzlich ausgegangen werden, wenn eine direkte oder in-
direkte Kapitalbeteiligung von mehr als 50 % vorliegt oder 
wenn der kirchlichen Körperschaft unmittelbar oder mittel-
bar das Recht zusteht, die Mehrheit der Leitungs- und 
Aufsichtsorgane der Gesellschaft zu bestimmen. Bei dau-
erhaftem Verlust des verbundenen Unternehmens ist die 
Werthaltigkeit des Bilanzansatzes zu prüfen.

– Ausleihungen sind Forderungen, die ausschließlich 
auf die Hingabe von Kapital zurückgehen, also reine Fi-
nanzinvestitionen. Als langfristig werden Ausleihungen 
bezeichnet, wenn die Restlaufzeit der Ausleihung zum 
Abschlussstichtag mehr als ein Jahr beträgt.

– Langfristige Ausleihungen an verbundene Unterneh-
men, an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält-
nis besteht und an kirchliche Körperschaften und Einrich-
tungen

– Beteiligungen
Von einer Beteiligung kann grundsätzlich ausgegangen 

werden, wenn Anteile bzw. Eigentumsrechte an anderen 
Unternehmen zwischen 20 % und 50 % des Grund- oder 
Stammkapitals vorliegen.

– Wertpapiere des Anlagevermögens
Liegt weder ein Anteil an verbundenen Unternehmen, 

Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligun-
gen noch eine Ausleihung an Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis vorliegt, vor, so sind diese 
Wertpapiere unter den Wertpapieren des Anlagevermö-
gens auszuweisen. Hierzu zählen auch Wertpapiere und 
Fondsanteile, die dauerhaft für die in den Sonderrückla-
gen im Eigenkapital bezeichneten Zwecke gehalten wer-
den.

Werden Finanzmittel der Kirchengemeinden aus Stel-
len- und/oder Sondervermögen von den Gemeindever-
bänden im eigenen Namen, jedoch auf Rechnung der Kir-
chengemeinden verwaltet, sind sie bei den Kirchenge-
meinden im Anlagevermögen als Ausleihungen an die 
Gemeindeverbände gegen die Gemeindeverbände aus-
zuweisen. Die Ausleihungen sind mit dem Nominalwert 
anzusetzen.

– Sonstige Ausleihungen oder Finanzanlagen, z. B. 
Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbH) oder Genossenschaften von weniger als 20 % 
des Grund-/Stammkapitals und langfristige Mitarbeiter-
darlehen

Bankguthaben, die dauerhaft für die in den Sonder-
rücklagen im Eigenkapital bezeichneten Zwecke gehalten 
werden, z. B. Sparguthaben von Stellenvermögen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaf-
fungskosten. Ausleihungen an Beteiligungen, an verbun-
dene Unternehmen und an andere kirchliche Körper-
schaften sind stets mit ihrem Nominalwert, solche an an-
dere Schuldner bei dauerhafter Wertminderung ggf. mit 
ihrem niedrigeren beizulegenden Wert anzusetzen.

Werden für Finanzanlagen Börsenkurse oder Anteils-
werte zum Abschlussstichtag veröffentlicht, stellt der An-
schaffungswert die Wertobergrenze dar. Dauerhafte und 
vorübergehende Wertminderungen sind zum Abschluss-
stichtag erfolgswirksam als Aufwand zu berücksichtigen; 
bei einer Wertaufholung über den Nennwert ist die Be-
wertung mit dem Nennwert vorzunehmen.

Zuschreibungen, z. B. aufgrund gestiegener Börsenkur-
se, sind nicht zulässig.

Bei Ausleihungen ergibt sich der beizulegende Stich-
tagswert aus dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag.

§ 10 Besondere Ansatzvorschriften für das 
Umlaufvermögen

1. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstof-
fen

Vorräte sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten zu 
bewerten. Sie gehören zum Umlaufvermögen. Der Ansatz 
in der Bilanz kann entfallen, wenn er, bezogen auf die Bi-
lanzsumme des kirchlichen Rechtsträgers, von unterge-
ordneter Bedeutung ist.

Zu den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zählen z. B. 
Brennstoffvorräte. Sie werden unmittelbar im Rahmen der 
Leistungserbringung verbraucht oder dienen der Leis-
tungserbringung.

Der Ansatz von Unfertig- und Fertigerzeugnissen sowie 
Waren ist nur bei Rechtsträgern vorzunehmen, deren Un-
ternehmenszweck in Herstellung oder Handel mit solchen 
Produkten besteht.

2. Forderungen
Forderungen zählen zum Umlaufvermögen. Bei Stun-

dung der Forderung oder Vereinbarung einer Ratenzah-
lung verbleibt der Ausweis unter den Forderungen. Sie 
sind mit ihrem Nominalwert anzusetzen, soweit keine Ein-
zelwertberichtigung erforderlich ist

Zugesagte, aber noch nicht zugegangene Zuwendun-
gen Dritter für Investitionen und Aufwendungen sind 
durch den Begünstigten bei Eingang der Förderzusage 
als Forderung zu buchen. Die Forderung ist mit dem Be-
trag einzustellen, der den noch offenen Zuwendungsbe-
trägen entspricht, höchstens jedoch mit dem beschiede-
nen Betrag. Spiegelbildlich wird dadurch eine Verbindlich-
keit beim Zuwendungsgeber verbucht.

Die Bildung von Pauschalwertberichtigungen ist grund-
sätzlich nicht erforderlich. Sie kann von der Erzbischöfli-
chen Behörde angeordnet werden.

3. Wertpapiere des Umlaufvermögens
Für Wertpapiere des Umlaufvermögens gilt das strenge 

Niederstwertprinzip. Eine Änderung der Zuordnung der 
Wertpapiere zum Anlage- bzw. Umlaufvermögen soll nur 
in Ausnahmefällen erfolgen. Die durch die Zuordnungsän-
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derung verursachte Ertragswirkung ist im Anhang zum 
Jahresabschluss anzugeben.

4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Zu den liquiden Mitteln zählen insbesondere der Kas-

senbestand und Guthaben bei Kreditinstituten. Die Be-
stände sind zum Bilanzstichtag mit ihrem Nennwert zu 
bewerten. Eine Saldierung von Guthaben und Verbind-
lichkeiten ist nicht zulässig.

Soweit für mehrere Kirchengemeinden eine gemeinsa-
me Kassenhaltung erfolgt (Cashpool), ist für jede Kirchen-
gemeinde ihr Anteil am Gesamtbestand bei dieser unter 
den flüssigen Mitteln auszuweisen. Besteht eine Verbind-
lichkeit aus der gemeinsamen Kassenhaltung, ist diese 
unter Kontokorrentverbindlichkeiten auszuweisen.

Bankguthaben, die dauerhaft für die in den Sonder-
rücklagen im Eigenkapital bezeichneten Zwecke gehalten 
werden, sind unbeschadet der für sie geltenden Laufzeit 
oder Kündigungsfrist dem Anlagevermögen zuzuordnen. 
Hierzu zählen die in § 9 Nr. 8 bezeichneten Spargutha-
ben, Fest- und Termingelder für die in den Kirchenge-
meinden verwalteten Stellenvermögen und für unselbst-
ständige Stiftungen.

5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Grundsätzlich sind alle Ausgaben und Zuwendungen 

abzugrenzen, soweit sie für künftige Rechnungsjahre ge-
leistet werden.

Periodenfremde Ausgaben, die regelmäßig wiederkeh-
ren und im Hinblick auf die Vermögens- und Ertragslage 
von untergeordneter Bedeutung sind, müssen nicht abge-
grenzt werden.

§ 11 Allgemeine Wertansätze für Passiva

1. Eigenkapital
Der Kapitalstock errechnet sich aus dem Unterschied 

von Vermögensgegenständen und aktiven Rechnungsab-
grenzungsposten gegenüber den Schulden und den pas-
siven Rechnungsabgrenzungsposten bei der erstmaligen 
Erstellung der Bilanz eines Rechtsträgers in der Rechts-
form einer kirchlichen Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. In kirchlichen Körperschaften privaten Rechts ist 
anstelle des Kapitalstocks das gezeichnete Grund- oder 
Stammkapital zu bilanzieren.

Die Rücklagen sind in Sonderrücklagen, Investitions-
rücklagen und Ergebnisrücklagen zu gliedern. Die Son-
derrücklagen von kirchlichen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts stellen den Anteil der Stellenvermögen, der 
unselbstständigen Stiftungen, von Sozialfonds und Ob-
servanzen an dem bilanzierten Vermögen des kirchlichen 
Rechtsträgers dar. Für privatrechtlich verfasste kirchliche 
Rechtsträger wird dort die Kapitalrücklage nachgewiesen.

Investitionsrücklagen sind Rücklagen aus Ergebnisver-
wendung für zukünftige Anschaffung oder Herstellung 
von zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

Die Ergebnisrücklagen umfassen die Gewinnrücklage, 
die Verwaltungs- oder Schlüsselzuweisungsrücklage und 
zweckgebundene Rücklagen.

Die Zweckbindung von Erträgen ergibt sich aus der 
Widmung der zugrunde liegenden Vermögenswerte und 
Zuwendungen. Die erzbischöfliche Behörde kann die 
Zweckbestimmung von Zuweisungen und von nicht aus-
geschöpften Haushaltsansätzen der Kirchengemeinden 
und Gemeindeverbände anordnen.

Das Jahresergebnis ist nach Beschluss der zuständi-
gen Gremien mit den Ergebnisrücklagen zu verrechnen.

Ergibt sich nach Buchung eines Jahresfehlbetrages 
insgesamt ein Überschuss der Passivposten über die Ak-
tivposten, ist dieser auf der Aktivseite gesondert auszu-
weisen.

2. Öffentliche Rücklage für Kindertageseinrichtungen
Für die in Trägerschaft eines kirchlichen Rechtsträgers 

geführten Kindertageseinrichtungen ist der Nachweis 
über die Verwendung der bereitgestellten Finanzmittel 
nach den allgemeinen staatlichen Normen zu führen. So-
weit die Zuführung durch die zuständige staatliche Behör-
de zu einer öffentlichen Rücklage festgelegt oder geneh-
migt worden ist, welche einem grundsätzlichen Rückfor-
derungsanspruch oder Verwendungsvorbehalt unterliegt, 
hat der Ausweis nicht unter dem Eigenkapital, sondern 
unter diesem Posten eigener Art zu erfolgen.

3. Zweckgebundene Zuwendungen (Sonderposten)
Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von zweckge-

bundenen Zuwendungen angeschafft oder hergestellt 
wurden bzw. unentgeltlich übertragen wurden, sind in vol-
ler Höhe zu aktivieren (Bruttoausweis). Die erhaltenen 
zweckgebundenen Zuwendungen sind als Sonderposten 
auszuweisen.

Unter den Sonderposten können im Bereich der Kir-
chengemeinden und Gemeindeverbände ebenfalls Über-
schüsse aus nicht betriebsnotwendigen Immobilien aus-
gewiesen werden, die im Sinne einer Investitionsrücklage 
der künftigen Verwendung im nicht betriebsnotwendigen 
Bereich gewidmet werden.

4. Rückstellungen
Rückstellungen sind Passivposten für bestimmte Ver-

pflichtungen des kirchlichen Rechtsträgers, die am Bi-
lanzstichtag dem Grunde nach bekannt, ihrer Höhe nach 
oder in ihrem Fälligkeitstermin ungewiss sind und deren 
zugehöriger Aufwand der Verursachungsperiode zuzu-
rechnen ist. Rückstellungen sind nach vernünftiger Beur-
teilung der entstandenen Verpflichtungen zu bewerten.

5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln zu erfas-

sen und zu bewerten. Verbindlichkeiten sind mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag zu bewerten und zu passivieren.

§ 12 Besondere Ansatzvorschriften für das Eigenkapital

1. Eingezahltes Kapital und Kapitalstock
Eine spätere Veränderung des Kapitalstocks ist nur 

noch durch Berichtigung, z. B. bei nachträglicher Bewer-
tung von Anlagevermögen oder unentgeltlichem Vermö-
genserwerb (z. B. Einlage), möglich. Soweit Vermögens-
werte besonderen Zwecksetzungen dienen oder einzel-
nen Rechtsträgern innerhalb des Mandanten zuzurech-
nen sind, ist ihr Gegenwert den entsprechenden Sonder- 
bzw. Ergebnisrücklagen und nicht dem Kapitalstock zuzu-
ordnen.

In rechtlich selbstständigen kirchlichen Stiftungen ist an 
dieser Stelle das Stiftungskapital einschließlich erfolgter 
Zustiftungen auszuweisen.

2. Sonderrücklagen
Unter den Sonderrücklagen werden die Kapitalrückla-

gen und die rechnerischen Anteile der Stellen- und Son-
dervermögen am bilanziellen Eigenkapital dargestellt. Die 
Anteile der Stellen- und Sondervermögen ergeben sich 
aus der Summierung der zum jeweiligen Stellenvermögen 
gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der zuge-
hörigen Schulden. Eine spätere Veränderung ist durch 
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Berichtigung, z. B. bei nachträglicher oder veränderter 
Bewertung der Vermögensgegenstände, möglich.

Der Ansatz von Kapitalrücklagen kommt regelmäßig 
nur für Mittelzuflüsse durch Gesellschafter kirchlicher Ka-
pitalgesellschaften in Betracht und ist für Körperschaften 
des öffentlichen Rechts ohne Bedeutung. Für unselbst-
ständige kirchliche Stiftungen, die gemeinsam mit dem 
Vermögen ihres kirchlichen Rechtsträgers bilanziert wer-
den, ist hier das Stiftungskapital aufzuführen.

3. Investitionsrücklagen

Investitionsrücklagen werden für ausreichend konkreti-
sierte Investitionen in der Zukunft gebildet. Die Bildung 
erfolgt durch Überschüsse. Der Grund und das Volumen 
der zu erwartenden Maßnahme sowie ein beabsichtigter 
Zeithorizont sind nachrichtlich auszuweisen.

4. Ergebnisrücklagen

Im Bereich der Ergebnisrücklagen ist die Position „Ge-
winnrücklagen“ nur für die Gewinnverwendung gewinnori-
entierter kirchlicher Unternehmen von Bedeutung. Für ge-
meinnützige kirchliche Körperschaften sind Ergebnisver-
wendungen früherer Haushaltsjahre in den Verwaltungs-
rücklagen auszuweisen; für schlüsselzuweisungsfinan-
zierte Körperschaften wie Kirchengemeinden im Beson-
deren sind diese in der Rücklage Schlüsselzuweisung 
auszuweisen. Sie können in künftigen Rechnungsperio-
den ohne sachliche Einschränkungen für die Zwecke des 
kirchlichen Rechtsträgers verwendet werden.

Für Bauzwecke gebundene Mittel, die bei der erstmali-
gen Bilanzaufstellung vorhanden sind, sowie entspre-
chende Überschüsse aus Spenden und Sammlungen 
sind in der „Baurücklage betriebsnotwendige Objekte“ ab-
zubilden. Sie können in künftigen Baumaßnahmen zur 
Aufbringung des Eigenanteils verwendet werden. Pau-
schale Mittelzuweisungen für kleine Baumaßnahmen sind 
dagegen unter den Verbindlichkeiten abzubilden.

Überschüsse der Kirchengemeinden und Gemeinde-
verbände aus Bewirtschaftung nicht betriebsnotwendiger 
Objekte sind nach Übernahme in den Kirchenhauptbe-
reich unter Berücksichtigung eventueller Anrechnungen 
auf die Kirchensteuerzuweisungen in der „Rücklage 
Schlüssel zuweisung“ nachzuweisen. Alternativ ist die auf-
wandswirksame Bildung eines Sonderpostens mit Rück-
lageanteil (vgl. § 14 Nr. 1) möglich.

Nur diejenigen Rücklagemittel aus dem nicht betriebs-
notwendigen Bereich der Kirchengemeinden und Ge-
meindeverbände, die schon bei erstmaliger Bilanzerstel-
lung vorhanden waren, sind in der Baurücklage für nicht 
betriebsnotwendige Objekte abzubilden.

5. Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag ist 
der Saldo aller Aufwendungen und Erträge im abgelaufe-
nen Haushaltsjahr. Er stellt das erwirtschaftete Ergebnis 
dar. Die Verrechnung des Jahresergebnisses mit den 
Rücklagen erfolgt nach Beschluss der zuständigen Gre-
mien der jeweiligen Körperschaft. Überschüsse und Fehl-
beträge verschiedener Hauptbereiche sind nicht gegen-
seitig zu verrechnen, sondern hauptbereichs- und zweck-
gebunden mit den dafür vorhandenen Ergebnisrücklagen 
zu verrechnen. Stehen keine ausreichenden Ergebnis-
rücklagen zur Verfügung, ist der Fehlbetrag auf neue 
Rechnung vorzutragen und in seinem Entstehungsbe-
reich in künftigen Perioden abzubauen.

§ 13 Besondere Ansatzvorschriften für öffentliche 
Rücklagen für Kindertageseinrichtungen

Überschüsse, die entsprechend den staatlichen Vor-
schriften für Kindertageseinrichtungen erzielt wurden und 
dem Rechtsträger für den geförderten Zweck unbefristet 
zur Verfügung stehen, sind aufgrund der möglichen Rück-
forderung seitens des Zuschussgebers nicht im Eigenka-
pital, sondern im Posten eigener Art „Kindertagesstätten-
Rücklage“ auszuweisen.

Die jährliche Veränderung dieser Position muss dem 
durch die Jugendhilfebehörde anerkannten Ergebnis des 
im Geschäftsjahr endenden Kindergartenjahres entspre-
chen.

§ 14 Besondere Ansatzvorschriften für Sonderposten

1. Sonderposten mit Rücklageanteil
Alternativ zu der Übernahme von Überschüssen aus 

nicht betriebsnotwendigen Objekten der Kirchengemein-
den in den Kirchenhauptbereich gem. § 12 Nr. 4 ist die 
Bildung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil möglich, 
welcher dann für künftige Aufwendungen dieser Objekte 
verwendet werden kann. Dabei können die Mittel ver-
schiedener nicht betriebsnotwendiger Objekte zusam-
mengefasst werden.

Die Bildung und die Auflösung dieser Sonderposten er-
folgen über die Ergebnisrechnung. Gemäß den Bestim-
mungen zur Berechnung von Schlüsselzuweisungen kön-
nen das anrechenbare Ergebnis und damit die Anrech-
nung von Überschüssen auf die Schlüsselzuweisungen 
auf diese Weise gesteuert werden.

Eine Bilanzposition „Baurücklage nicht betriebsnotwen-
dige Objekte“ darf für diese Zwecke nicht verwendet wer-
den, sie dient allein dem Ausweis der in der Eröffnungsbi-
lanz übernommenen Rücklagenmittel der nicht betriebs-
notwendigen Objekte.

2. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und pau-
schalen Zuwendungen

Sie sind den geförderten Vermögensgegenständen 
einzeln zuzuordnen und gemäß der Abschreibung der be-
zuschussten Vermögens gegenstände ertragswirksam 
aufzulösen. Bereits vor Zuschussbewilligung erfolgte Ab-
schreibungen sind aufzuholen. Bei Veräußerung des Ver-
mögensgegenstandes erfolgt die ertragswirksame Auflö-
sung nur, soweit keine Rückforderungsansprüche des 
Zuschussgebers bestehen.

Für Sachzuwendungen ist entsprechend zu verfahren.
Investitionszuwendungen, die nicht mit wirtschaftlich 

vertretbarem Aufwand auf einen oder mehrere Vermö-
gensgegenstände aufzuteilen sind, können als pauschale 
Sonderposten passiviert werden. In diesem Fall sind sie 
über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren aufzulösen.

§ 15 Besondere Ansatzvorschriften für Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver-
pflichtungen

Die Bildung dieser Rückstellungen ist nur für den jewei-
ligen Dienstgeber bei Vorhandensein von Beamtenver-
hältnissen, beamtenähnlichen Dienstverhältnissen und 
sonstigen vertraglichen Verpflichtungen verpflichtend. So-
fern Pensions- oder Beihilferückstellungen zu bilden sind, 
sind Fachgutachten spätestens nach Ablauf von fünf Jah-
ren in ihrer jeweils aktuellen Form einer Anpassung zu-
grunde zu legen.
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Eine direkte Abstimmung über die Berechnungsweise 
hat mit dem Erzbischöflichen Generalvikariat zu erfolgen

2. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
Verpflichtungen aus Altersteilzeitverhältnissen nach 

dem sog. Blockmodell sind gemäß einer fachlich aner-
kannten Berechnungsmethode zu ermitteln. Ein hiervon 
abweichendes Verfahren kann angewandt werden, wenn 
es im Vergleich zu vorsichtigeren Ergebnissen, d. h. zu 
höheren Rückstellungsbeträgen, führt. Aufgrund der feh-
lenden Umlagemöglichkeiten aus dem operativen Ge-
schäft, wie in einem gewerblichen Unternehmen üblich, 
kann zu diesem Zweck auf die Abzinsung der Verpflich-
tungen verzichtet werden. Diese Regelung wird bewusst 
abweichend von den Vorgaben des HGB angewendet.

Mögliche Erstattungsansprüche oder erwartete Förde-
rungen der Arbeitsagenturen werden nicht berücksichtigt.

3. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und 
geleistete Überstunden und Mehrarbeit

Kirchengemeinden sind, soweit keine steuer- oder han-
delsrechtlichen Vorschriften entgegenstehen, von dieser 
Regelung ausgenommen.

4. Rückstellungen für die drohende Inanspruchnahme 
aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Ist zum Bilanzstichtag eine Inanspruchnahme hinrei-
chend wahrscheinlich – und liegen die Voraussetzungen 
für eine Verbindlichkeit nicht vor –, ist eine Rückstellung 
zu bilden. Sie bemisst sich nach der offenen verbürgten 
Schuld und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Einwendungs-
möglichkeiten und Rückgriffsforderungen gegen den 
Hauptschuldner sind rückstellungsmindernd zu berück-
sichtigen.

Ist mit dem Eintritt nicht konkret zu rechnen, so sind die 
Bürgschaften und Gewährleistungsverpflichtungen in ei-
ner Summe im Anhang anzugeben und zu erläutern.

5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 
anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)

Für die Risiken aus der Führung von Prozessen sind 
Rückstellungen zu bilden. Dabei ist abzuschätzen, in wel-
chem Umfang mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme 
als unterlegene Partei in einem Rechtsstreit bzw. aus ei-
nem geschlossenen Vergleich gerechnet werden muss. 
Eine Rückstellungsbildung ist vorzunehmen, wenn eine 
hinreichende Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme 
besteht. Dabei sind die Kosten der jeweils angerufenen 
Instanz zu berücksichtigen.

6. Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlich-
keiten

Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkei-
ten sind nur zu bilden, soweit sie wesentlich für die richti-
ge Darstellung der Vermögens- und Ertragslage sind.

7. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
Für unterlassene Instandhaltung von Bauten und Anla-

gen können Rückstellungen angesetzt werden.

8. Rückstellungen für Instandhaltungsaufwand
Für die Bildung ist ein Instandhaltungsplan vorzulegen, 

in welchem die erforderlichen Maßnahmen wie folgt zu 
gliedern sind, sofern eine baufachliche und technische 
Prüfung stattgefunden hat und kein konkreter Baubedarf 
festgestellt wurde:

1. Maßnahmen, die zum Abschlussstichtag bekannt 
waren und sofort durchzuführen sind

2. Maßnahmen, die innerhalb eines Jahres durchzufüh-
ren sind

3. Maßnahmen, die innerhalb von fünf Jahren durchzu-
führen sind

Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanz-
stichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. 
Für die Kirchengemeinden und Gemeindeverbände sind 
die Rückstellungen für Maßnahmen nach 1. und 2. mit 
100 %, für Maßnahmen nach Nr. 3 mit 35 % der voraus-
sichtlichen Gesamtkosten zu bewerten.

Das Erzbischöfliche Generalvikariat kann für bestimm-
te Rechnungsperioden abweichende Bewertungsvor-
schriften sowie Vorschriften zur Nutzung handelsrechtli-
cher Wahlrechte erlassen. Die Abweichungen sind, insbe-
sondere bzgl. der Vorgaben des HGB, zu begründen und 
zu dokumentieren.

§ 16 Besondere Ansatzvorschriften für Verbindlichkeiten

1. Anleihen
Die Aufnahme von Anleihen durch das Erzbischöfliche 

Generalvikariat ist durch den Kirchensteuerrat als Auf-
sichtsorgan zu genehmigen. Die Aufnahme von Anleihen 
durch Kirchengemeinden und Gemeindeverbände ist nur 
nach ausdrücklicher kirchlicher und staatlicher Genehmi-
gung gemäß § 15 des Vermögensverwaltungsgesetzes 
möglich.

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Aufgenommene Darlehen sind mit dem aktuellen Rück-

zahlungsbetrag inklusive aufgelaufener Zinsen am Stich-
tag zu bewerten. Liegt die vereinbarte Laufzeit oder die 
tatsächliche Endfälligkeit am Bilanzstichtag bei mehr als 
einem Jahr, gelten die Genehmigungserfordernisse ge-
mäß Abs. 1.

Negative Kontokorrentsalden zum Bilanzstichtag sind 
als Verbindlichkeit auszuweisen.

3. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen
Erhaltene oder zugesagte Zuwendungen, die noch 

nicht oder nicht mehr zweckentsprechend verwendet wer-
den, sind als Verbindlichkeit auszuweisen. Bei noch nicht 
zweckentsprechender Verwendung sind sie in Höhe der 
erhaltenen Einzahlungen, bei nicht mehr zweckentspre-
chender Verwendung in Höhe des geforderten Rückzah-
lungsbetrags zu bilanzieren. Sobald der Zuwendungs-
zweck erfüllt ist, sind sie, soweit es sich um die Förderung 
von Aufwendungen handelt, ertragswirksam zu verein-
nahmen. Ist die Förderung auf die Anschaffung oder Her-
stellung von bilanzierungspflichtigen Vermögensgegen-
ständen gerichtet, ist sie als Sonderposten gem. § 2 
Abs. 4.2, Nr. C II und § 11 Nr. 3 zu bilanzieren. Nicht ver-
brauchte Betriebskostenzuschüsse aus Vorperioden sind 
als Verbindlichkeiten auszuweisen, wenn durch den Zu-
schussgeber die Rückforderung ausgesprochen oder ter-
minlich festgelegt worden ist.

Ebenso sind empfangene pauschale Zuwendungen für 
kleinere Baumaßnahmen (Baupauschale) unter den Ver-
bindlichkeiten seitens des Empfängers abzubilden, da es 
sich um zweckgebundene Mittel handelt.

Zweckgebundene Mittel zur Weiterleitung aus Spenden 
und Kollekten werden als sich ausgleichende Bilanzver-
längerung angegeben, wenn die tatsächliche Verfügungs-
gewalt zum Stichtag des Jahresergebnisses vorgelegen 
hat.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten für erhaltene Lieferungen und Leis-

tungen sind grundsätzlich zum Rechnungsbetrag ein-
schließlich Umsatzsteuer zu bilanzieren. Einbehaltene 
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Rechnungsbeträge zur Absicherung von Gewährleis-
tungsansprüchen (Sicherheitseinbehalte) und nicht aus-
geschüttete Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls als 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auszu-
weisen.

Insbesondere sind hier auch Treuhandmittel abzubil-
den, z. B. aus der Verwaltung von erhaltenen Schlüssel-
zuweisungen, die für die gemeinsamen Aufwendungen 
des Pastoralverbunds zweckgebunden sind aus erhalte-
nen Sonderzuschüssen, die nur mit Genehmigung des 
Zuschussgebers konkret verwendet werden dürfen (z. B. 
Kita-Sondermittel).

Bei der Verwaltung kirchengemeindlicher Vermögens-
werte durch den Gemeindeverband auf eigenen Namen 
sind hier die entsprechenden Verbindlichkeiten des Ge-
meindeverbands spiegelbildlich zu der Ausleihung bzw. 
Forderung in der Bilanz der Kirchengemeinde (§ 9 Nr. 8 
bzw. § 10 Nr. 2) abzubilden.

5. Verbindlichkeiten aus Steuern, steuerähnlichen Ab-
gaben und sozialer Sicherheit

Unter Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnli-
chen Abgaben sind insbesondere noch nicht abgeführte 
Lohn- und Umsatzsteuern zu bilanzieren, jedoch nicht 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Kirchensteuern, 
soweit Rückzahlungsbescheide der Finanzämter auf-
grund Kirchensteuerkappung vorliegen.

6. Verbindlichkeiten aus Kirchensteuern und Clearing

Für das Erzbistum Paderborn sind Verbindlichkeiten, 
die sich aus Steuerrückrechnungen oder aus Clearing er-
geben sollten, in der Bilanz als Verbindlichkeiten auszu-
weisen.

7. Verbindlichkeiten aus Förderzusagen gegenüber 
Dritten (Drittverpflichtungen)

Die Aktivierungen von investiven Maßnahmen ergeben 
sich gemäß der Verwaltungsverordnung für die Vorberei-
tung, Planung und Durchführung von Baumaßnahmen im 
Erzbistum Paderborn in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
Daraus ergibt sich nach den Phasen der Feststellung des 
Baubedarfs, der genehmigten Vor- und Vollplanung eine 
Verbindlichkeit des Erzbistums gegenüber der anfordern-
den Kirchengemeinde. Diese Verbindlichkeit ist im Jah-
resabschluss des Erzbistums auszuweisen. Spiegelbild-
lich ergibt sich eine Forderung seitens der Kirchenge-
meinden gegenüber der genehmigenden Stelle.

8. Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind alle übrigen 
Verbindlichkeiten aufzuführen, die nicht in die vorstehen-
den Verbindlichkeitenkategorien einzuordnen sind.

§ 17 Besondere Ansatzvorschriften für passive 
Rechnungsabgrenzungsposten

1. Periodenfremde Einnahmen, die regelmäßig wieder-
kehren oder im Hinblick auf die Vermögens- und Ertrags-
lage von untergeordneter Bedeutung sind, müssen nicht 
nach § 22 Abs. 2 der Haushaltsordnung für das Erzbistum 
Paderborn abgegrenzt werden. Hierzu zählen insbeson-
dere periodisch wiederkehrend vereinnahmte Mieten und 
Pachten.

2. Erstattungen zwischen kirchlichen Körperschaften 
sind im Rechnungswesen beider beteiligten Rechtsträger 
gleichartig abzubilden.

3. Abschnitt: Ergebnisrechnung

Für die Ergebnisrechnung sind die Anlagen
1.3. Ergebnisrechnung des Erzbistums Paderborn
1.4. Ergebnisrechnung der Gemeindeverbände und 

Kirchengemeinden 
maßgeblich.
Weitere Vorgaben ergeben sich u. a. aus der Haus-

haltsrichtlinie.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung kann um Positio-
nen erweitert werden, wenn dies die Aussagekraft des 
Jahresabschlusses erhöht. Zeilen, die keine Beträge im 
Darstellungszeitraum beinhalten, brauchen nicht darge-
stellt zu werden.

4. Abschnitt: Dokumentationsvorschriften  
und Schlussvorschriften

§ 18 Aufbewahrungsfristen

Die Jahresabschlüsse sind i. d. R. dauernd in gedruck-
ter Form aufzubewahren. Soweit andere Vorschriften kei-
ne längere Aufbewahrung vorschreiben, gelten folgende 
Fristen:

– Inventare und Unterlagen der Inventur zehn Jahre
– Handelsbücher zehn Jahre
– Belege wie Bücher zehn Jahre, sofern sich Zah-

lungsgrund und Zahlungspflichtige oder Empfangsbe-
rechtigte nicht aus den Büchern ergeben

– Unterlagen des Zahlungsverkehrs wie Gutschriften, 
Lastschriften und die Kontoauszüge der Kreditinstitute 
zehn Jahre

– Arbeits- und Dienstanweisungen und Organisations-
unterlagen zehn Jahre

– sonstige Dokumente sechs Jahre

Abweichende Vorgaben, u. a. zur Archivierung, bleiben 
davon unberührt.

Die Fristen beginnen am 1. Januar des der Feststellung 
des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres. Ab-
weichend davon beginnt die Frist für Einrichtungen, die 
gegenüber Dritten nachweispflichtig sind, mit Feststellung 
des Prüfungsergebnisses des entsprechenden Abrech-
nungszeitraums.

§ 19 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt gemäß der entsprechenden Veröf-
fentlichung im Kirchlichen Amtsblatt zum 01.01.2014 in 
Kraft und ist somit für alle Jahresabschlüsse kirchlicher 
Körperschaften, die für Stichtage nach dem 31.12.2013 
aufzustellen sind, anzuwenden.

§ 20 Revisionsklausel

Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten findet eine 
Evaluation dieser Richtlinie unter Federführung der 
Hauptabteilung Finanzen des Erzbischöflichen Generalvi-
kariates mit Beteiligung der Gemeindeverbände im Erz-
bistum Paderborn statt.

Paderborn, den 17.02.2014

L. S.

Generalvikar
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Anlagen:

Anlage 1.1. Vermögensrechnung für das Erzbistum 
Paderborn, Körperschaft öffentlichen Rechts

Aktivseite:

A Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 

Bauten einschl. der Bauten auf fremden 
Grundstücken

2. Technische Anlagen und Fahrzeuge
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. Sonstige Ausleihungen

B Umlaufvermögen

I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Waren

II. Forderungen aus Lieferung und Leistung und 
sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Kirchensteuern
2. Forderungen gegen das Land NRW
3. Forderungen gegen nahestehende 

Körperschaften
4. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

C Rechnungsabgrenzungsposten

Treuhandvermögen

Passivseite:

A Eigenkapital

I. Stammkapital

II. Allgemeine Rücklage

III. Ausgleichsrücklage

IV. Sonderrücklage/Projektrücklage

V. Ergebnisrücklage

VI. Bilanzgewinn

B Sonderposten aus
1. Zweckgebundenem Vermögen
2. Zuwendungen zur Finanzierung von 

Gegenständen des Sachanlagevermögens

C Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen
2. Sonstige Rückstellungen

D Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 

anderen Darlehensgebern
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden 

Körperschaften
4. Sonstige Verbindlichkeiten
 davon aus Steuern EUR …… (01.01.2014  

EUR ……)

E Rechnungsabgrenzungsposten

Treuhandverbindlichkeiten

Anlage 1.2. Vermögensrechnung für die 
Kirchengemeinden und Gemeindeverbände des 

Erzbistums Paderborn

Aktivseite:

A Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte
2. Geleistete Investitionszuweisungen und 

-zuschüsse
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden 

Grundstücken
2.1. Sakrale Bauten
2.2. Betriebsgebäude
2.3. Wohngebäude
2.4. Sonstige Gebäude
3. Kultur- und Naturgüter, Wald
4. Anlagen und Maschinen
5. Liturgische Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. Ausleihungen an kirchliche Körperschaften und 

Einrichtungen
7. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

B Umlaufvermögen
I. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffen
1. Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen 

und Waren
II. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern
1.1. Aus Zuwendungen
1.2. Aus Kirchensteuer
1.3. Aus Finanzpool
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2. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und 
Gebühren

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
und gegen Unternehmen mit 
Beteiligungsverhältnis

4. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Flüssige Mittel

C Rechnungsabgrenzungsposten

D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Passivseite:

A Eigenkapital

I. Kapitalstock

II. Rücklagen und Sonderrücklagen
1. Sonderrücklagen
1.1. Kapitalrücklagen
1.2. Stellenvermögen/Sondervermögen
1.2.1. Pfarrfonds
1.2.2. Vikariefonds
1.2.3. Küsterfonds
1.2.4. Organistenfonds
1.2.5. Kaplaneifonds
1.3. Stiftungskapital
1.4. Sozialfonds
2. Ergebnisrücklagen
2.1. Gewinnrücklagen
2.2. Verwaltungsrücklage und 

Schlüsselzuweisungsrücklage
2.3. Zweckgebundene Rücklagen
2.3.1. Baurücklage betriebsnotwendige Gebäude
2.3.2. Baurücklage nicht betriebsnotwendige Gebäude
2.3.3. Friedhof
2.3.4. Kindertageseinrichtungen
2.4. Sonstige Sonderrücklagen

III. Ergebnisverwendung
1. Ergebnisvortrag
1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss/

Jahresfehlbetrag

B Öffentliche Rücklage für Kindertageseinrichtungen

C Sonderposten

I. Sonderposten mit Rücklageanteil

II. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und 
pauschalen Zuwendungen

1. Kirchliche Zuwendungen
2. Öffentliche Zuwendungen
3. Private Zuwendungen

D Rückstellungen

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen

II. Rückstellungen für bauliche Instandhaltungen

III. Sonstige Rückstellungen

E Verbindlichkeiten

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen
1. Aus Zuwendungen
2. Aus Kirchensteuern
3. Aus Finanzpool

IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

V. Verbindlichkeiten aus Steuern und 
steuerähnlichen Abgaben

VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen und gegen Unternehmen mit 
Beteiligungsverhältnis

VII. Sonstige Verbindlichkeiten

F Rechnungsabgrenzungsposten

Anlage 1.3. Ergebnisrechnung des Erzbistums Paderborn

1. Erträge aus Kirchensteuern
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
3. Erträge aus Verwaltung und Betrieb
4. Sonstige Erträge
5. Aufwendungen aus Zuwendungen und 

Zuschüssen
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und Unterstützung 
davon Alterversorgung EUR ….

7. Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
und Sachanlagen

8. Sonstige Aufwendungen

Zwischenergebnis

9. Erträge aus Beteiligungen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und 

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
 davon aus verbundenen Unternehmen EUR ….
11. Zinsen und ähnliche Erträge
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 davon aus Aufzinsung EUR ….
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. Außerordentliche Aufwendungen = 

außerordentliches Ergebnis
16. Sonstige Steuern

17. Jahresergebnis

18. Verlustvortrag
19. Entnahme aus Rücklagen
a) Entnahme aus allgemeiner Rücklage/ 

Ausgleichsrücklage
b) Entnahme aus Sonderrücklage
c) Entnahme aus Ergebnisrücklage
20. Einstellung in Rücklagen
a) Einstellung in die Sonderrücklage
b) Einstellung in die Ergebnisrücklage
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21. Zuführung zum Stammkapital

22. Bilanzergebnis

Anlage 1.4. Ergebnisrechnung der Gemeindeverbände 
und Kirchengemeinden

1. Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und 
Entgelten

2. Erträge aus Zuwendungen und 
Kostenerstattungen 
davon: Spenden und Kollekten

3. Sonstige Erträge

4. Summe ordentliche Erträge

5. Personalaufwand
6. Sonstiger Personalaufwand
7. Aufwendungen für liturgisches/pädagogisches 

Personal
8. Aufwendungen für Energie und Frischwasser
9. Materialaufwendungen für Reparatur, 

Instandhaltung und Sonstiges
10. Aufwendungen für Dienstleistungen
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung
12. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und 

Leasing
13. Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus 

Grundbesitz
14. Aufwendungen für Verwaltung und 

Öffentlichkeitsarbeit
15. Aufwendungen für Reisekosten
16. Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und 

Sonstiges
17. Abschreibungen
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

19. Summe ordentliche Aufwendungen

20. Verwaltungsergebnis

21. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und Ähnliches
22. Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. Außerordentliche Erträge 
davon: Spenden

26. Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis

29. Zweckgebundene Erträge
30. Pflichtzuführung Baurücklage
31. Genehmigte Rücklagenentnahmen

32. Bereinigtes Jahresergebnis

Nr. 40. Kirchliche Bußpraxis

Für die kirchliche Bußpraxis ist zu beachten die Erklä-
rung der deutschen Bischöfe vom 24. November 1986, 
zuletzt abgedruckt in: KA 2006, Nr. 12.

Nr. 41. Künstlersozialabgabe

Im Kirchlichen Amtsblatt 2013, St. 1, Nr. 30., S. 38 ha-
ben wir auf den bevorstehenden Neuabschluss des Ver-
trages des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) 
mit der Künstlersozialkasse (KSK) hingewiesen. Diese 
Vereinbarung über die Bildung einer Ausgleichsvereini-
gung gemäß § 32 KSVG zwischen VDD und der Unfall-
kasse des Bundes – Künstlersozialkasse (KSK) über die 
Abführung der Künstlersozialabgabe ist am 20.11. und 
25.11.2013 von den beiden Vertragsparteien unterzeich-
net worden. Sie löst die bisherige Vereinbarung aus dem 
Jahre 1995 ab. Danach übernimmt der VDD auch weiter-
hin mit befreiender Wirkung für das Erzbistum Paderborn 
und ihm zugeordnete (kirchliche) Körperschaften (z. B. 
Kirchengemeinden, Dekanate), Anstalten und Einrichtun-
gen die Zahlung der Künstlersozialabgabe als Ausgleichs-
vereinigung nach § 32 KSVG. Diese Bestimmung findet 
auch Anwendung auf juristische Personen des privaten 
Rechts, soweit sie dem VDD oder dem Erzbistum zuge-
ordnet sind und kirchliche oder gemeinnützige Aufgaben 
wahrnehmen. Die Vereinbarung findet keine Anwendung 
auf Ordensgemeinschaften und andere geistliche Ge-
meinschaften, auf Verbände im Jugend- und Erwachse-
nenbereich, im sozialen und caritativen Bereich, auf die 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Or-
ganisationen Deutschlands (AGKOD) sowie auf gewerbli-
che Einrichtungen.

Die Ausgleichsvereinigung wird wie zuvor bei der Künst-
lersozialkasse unter der Nummer 84-057782-X-005 ge-
führt. Bei Rückfragen im Rahmen von Sozialversiche-
rungsprüfungen bitten wir auf diese Nummer zu verweisen.

Az.: 5/B 32-60.00.2/37

Nr. 42. Korrekturen zum Personalverzeichnis 2014

Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Seitenzahlen.
Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Minden-

Ravensberg-Lippe (52)
Unter den Angaben des Vorsitzenden des Verbands-

ausschusses muss es statt „Tel. 05201.811311“ lauten: 
„Tel. 05201.9719380“.

Dekanat Hagen-Witten (117)
Unter der Anschrift des Dekanatsbüros muss es statt 

„58097 Hagen“ lauten: „58095 Hagen“.
Pfarrei Soest, St. Patrokli (126)
Beim Pastoralteam der Pfarrei ist aufzuführen: „Menne, 

Mathias st. Diak hb., Khs-Seels (Marienkrankenhaus) 
64-04-12 (Pagenstr. 33, 59494 Soest, Tel. 02921. 
666466)“.

Dekanat Hochsauerland-West (166)
Statt „Dekanatsreferent für Jugend und Familie: Schul-

te, Dietmar“ muss es heißen: „Dekanatsreferent für Ju-
gend und Familie: Kleffner, Tobias“.
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